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 Veröffentlicht am 18.12.1956

Norm

ZPO §502 Abs3 Da1

Rechtssatz

Konformatsurteile, wenn das Berufungsgericht förmlich in Beschlußform ausspricht, daß es über einen bestimmten

Klagsgrund urteilsmäßig nicht absprechen kann, ansonsten aber das erstinstanzliche Urteil bestätigt.
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